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Metallgewinnung und -rückgewinnung für andere 
Zwecke verwertbar sind, wie z. B. Siemens-Mar- 
tin-Schlacke, Hütten- und Gießereischutt, Schleif
staub.

(2) Metallurgisch verwertbare Industrierückstände 
sind sonstige, bei der industriellen Produktion abfal
lende feste und flüssige Rückstände, die unmittelbar 
oder mittelbar für metallurgische Produktionsprozesse 
verwendet werden können, wie z. B. Schweißschlacke, 
Walzensinter, Hammerschlag.

(3) Nicht als metallische Sekundärrohstoffe gelten:
a) Nutzmaterial, d. h.

Erzeugnisse, deren Teile oder Abfälle gemäß Abs. 1 
Buchst, a, die im Inland an Stelle von neuen 
Erzeugnissen bzw. Nutzmaterial unter Wahrung 
der Grundsätze der Materialökonomie innerhalb 
eines Zeitraumes von höchstens 3 Monaten nach 
dem Anfall an andere Verwender veräußert bzw. 
für eine innerbetriebliche Nutzung vorgesehen 
werden und nach höchstens weiteren 12 Monaten 
beim Nutzer gemäß § 15 Abs. 2 zur Verwendung 
kommen.

b) regenerierungsfähige Teile, d. h.
Teile von Erzeugnissen gemäß Abs. 1 Buchst, a, 
die bei den Anfallstellen zur Regenerierung aus
gesondert und innerhalb eines Zeitraumes von 
höchstens 3 Monaten nach dem Anfall im Inland 
der Regenerierung zugeführt werden.

• c) Kreislaufmaterial, d. h.
Abfälle und Rückstände aus Eisen, Stahl und un
edlen Nichteisenmetallen, die während eines Gieß
prozesses und anschließend durch Putzen (oder 
Vordrehen) der Gußstücke sowie als Gießereiaus
schuß in einer Gießerei anfallen und in dieser 
unmittelbar oder nach eigener Aufbereitung wie
der im Gießereiprozeß eingesetzt werden. Pfan- 
nen-Bären (Rückstände aus Gießpfanne) und 
Ofen-Sauen (Überläufe) gelten nicht als Kreislauf
material, sondern sind Schrott. Für Nichteisen
metall-Kreislaufmaterial gelten die in der TGL 
2945 festgelegten Begriffsbestimmungen.

§3

(1) In jedem Betrieb des VEB Kombinat Metallauf
bereitung werden im Rahmen der bestätigten Stellen
pläne und des bestätigten Lohnfonds Instrukteure für 
metallische Sekundärrohstoffwirtschaft eingesetzt.

(2) Die Instrukteure für metallische Sekundärroh
stoffwirtschaft sind verpflichtet, unter Beachtung der 
Grundsätze zur Erreichung einer hohen Materialökono
mie in den Anfallstellen ihres Verantwortungsbereiches 
durch Anleitung, Beratung und Kontrollen aktiven Ein
fluß auf die Erschließung aller Reserven der Sekundär
rohstoffe, ihre Einbeziehung in den Plan und ihre voll
ständige Ablieferung zur allseitigen Erfüllung der Auf
kommenspläne auszuüben. 3

(3) Die Instrukteure für metallische Sekundärroh
stoffwirtschaft erhalten einen besonderen Ausweis.
Sie sind zur Durchführung ihrer Aufgaben in ihrem 
Verantwortungsbereich berechtigt:

a) im Zusammenwirken mit dem staatlichen Beauf
tragten für metallische Sekundärrohstoffwirtschaft 
der Anfallstelle, soweit dem nicht Rechtsvorschrif

ten entgegenstehen, alle Betriebseinrichtungen, 
-räume und -gelände der Anfallstellen zu betreten 
und zu besichtigen sowie von den Anfallstellen 
und deren Mitarbeitern Auskünfte über die Pla
nung und Realisierung der die Sekundärrohstoff
wirtschaft berührenden betrieblichen Prozesse ein
zuholen und Einsicht in die diesbezüglichen be
trieblichen Aufzeichnungen zu nehmen, wobei die 
Sicherheits- und Geheimhaltungsbestimmungen 
der Anfallstellen einzuhalten sind,

b) in Zweifelsfällen nach vorheriger Beratung mit 
dem staatlichen Beauftragten für metallische Se
kundärrohstoffwirtschaft der Anfallstelle durch 
schriftliche Auflagen gegenüber dem Leiter der 
Anfallstelle festzulegen, daß bestimmte, genau zu 
bezeichnende Erzeugnisse, Abfälle oder Rück
stände als Sekundärrohstoffe zu behandeln und 
mit bestimmter Fristsetzung zur Ablieferung zu 
bringen sind.
Gegen eine derartige Auflage ist binnen 3 Wo
chen nach Zustellung die Beschwerde zulässig, die 
beim Generaldirektor des VEB Kombinat Metall- 
aufbereitung unter Angabe von Gründen schrift
lich einzulegen ist. Die Beschwerde hat aufschie
bende Wirkung. Der Generaldirektor des VEB 
Kombinat Metallaufbereitung hat vor seiner Ent
scheidung über die Beschwerde mit dem über
geordneten Organ der Anfallstelle zu beraten. Die 
Entscheidung des Generaldirektors des VEB 
Kombinat Metallaufbereitung ergeht schriftlich, 
ist zu begründen und dem Einreicher der Be
schwerde zu übermitteln. Sie ist endgültig.

§4

Als Anfallstellen von Sekundärrohstoffen gelten:
a) volkseigene Betriebe (volkseigene Kombinate aus

genommen),

b) Betriebe bzw., wenn vorhanden, Betriebsteile der 
volkseigenen Kombinate,

c) staatliche Organe und Einrichtungen,

d) Genossenschaften und deren selbständige Einrich
tungen,

e) sonstige Betriebe und Einrichtungen, 

in denen Sekundärrohstoffe anfallen.

§5

(1) Der Minister für Erzbergbau, Metallurgie und 
Kali übt die Funktion des staatlichen Beauftragten für 
metallische Sekundärrohstoffe der Deutschen Demokra
tischen Republik aus. Ihm obliegt die fachliche Anlei
tung aller staatlichen Beauftragten für metallische Se
kundärrohstoffwirtschaft der zentralen Staatsorgane, 
der Räte für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsgüterwirtschaft der Bezirke und der Räte der 
Bezirke, die ihrerseits für die Anleitung der staatlichen 
Beauftragten in den diesen Organen nachgeordneten 
Einrichtungen verantwortlich sind.

(2) In allen zentralen und örtlichen Staatsorganen, 
allen wirtschaftsleitenden Organen, volkseigenen Kom
binaten und Anfallstellen sind durch die Leiter im 
Rahmen des bestätigten Stellenplanes und des bestä
tigten Lohnfonds staatliche Beauftragte für metallische 
Sekundärrohstoffwirtschaft einzusetzen.


